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Dienstvereinbarung
fur ein partnerschaftliches Verhalten am Arbeitsplatz

Praambel

Partnerschaftliches Verhalten am Arbeitsplatz ist die Basis fur ein positives innerbe-
triebliches Arbeitsklima. Burgermeister und Personalrat stimmen darin Uberein, dass
das Verhindern und Abstellen von unsozialen Verhaltensweisen bis hin zu Mobbing
ein wichtiges Anliegen der Firsorgepflicht ist. Sie verpflichten sich nachfolgend, alles
in ihren Moglichkeiten stehende zu tun, um die Schaffung und Erhaltung positiver Ar-
beitsbedingungen zu erreichen.

In dem Willen, eine vertrauensvolle Zusammenarbeit aller Beschaftigten und eine
gute Arbeitsatmosphéare zu fordern und zu erhalten sowie unsoziale Verhaltenswei-
sen gegenlUber Beschaftigten zu verhindern, wird zwischen der Stadt Siegen, ge-
setzlich vertreten durch den Burgermeister, und dem Personalrat der Stadt Siegen,
vertreten durch den Vorsitzenden, gemafl? § 70 Abs. 1 des Landespersonalvertre-
tungsgesetzes fur das Land Nordrhein-Westfalen (LPVG NW) folgende Dienstver-
einbarung geschlossen:

1. Grundsatze

1.1 Diese Dienstvereinbarung hat das Ziel, fur alle Beschéftigten Arbeitsbedin-
gungen zu schaffen bzw. zu erhalten, die Motivation, Personlichkeitsentwick-
lung, Leistungsfahigkeit, Betriebsfrieden und positive zwischenmenschliche
Beziehungen ermdglichen und deren Gesundheit schiitzen und bewahren. Sie
soll weiterhin Hilfen zur Lésung bestehender Konflikte bei Mobbing geben.

1.2 Burgermeister und Personalrat missbilligen jegliche Form von Belastigung,
Benachteiligung und Mobbing am Arbeitsplatz und sehen es als ihre Pflicht,
die Beschaftigten davor zu schitzen.

1.3 Alle Beschatftigten - insbesondere die mit Leitungsaufgaben Betrauten - sind in
ihrem Arbeitsbereich dafir verantwortlich, durch ihr Verhalten und Handeln zu
Arbeitsbedingungen beizutragen, die der Zielsetzung dieser Dienstvereinba-
rung entsprechen.

2. Begriffsbestimmungen

2.1 Arbeits-/Betriebsklima ist ein Zustand der Zufriedenheit oder Unzufriedenheit
der Mehrheit der Beschaftigten bezuglich der sozialen Beziehungen unterein-
ander, zu Vorgesetzten bzw. zur Geschéftsbereichsleitung/Dienststellen-
leitung. Es kann als Teil der objektiven Arbeitssituation oder als Folge der Ar-
beitsbedingungen aufgefasst werden.
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2.2.

2.3

3.1

3.2

3.3

Zu den Arbeitsbedingungen gehoren alle innerbetrieblichen Faktoren, die die
menschliche Tatigkeit im Betrieb beeinflussen. Dies ist neben Arbeitsorgani-
sation, Arbeitsinhalt, Arbeitsentgelt, Arbeitsverfahren, Arbeitsplatz und Umge-
bung insbesondere auch die Art und Weise des Umgangs miteinander.

Mobbing stellt eine schwerwiegende Stérung des Arbeitsfriedens dar. Mobbing
schafft ein eingeengtes, stressbelastetes und entwirdigendes Arbeitsumfeld
und begrundet nicht zuletzt gesundheitliche Beeintrdchtigungen bis hin zur
vorzeitigen Beendigung des Berufslebens. Mobbing verursacht zudem wirt-
schaftlichen und gesamtgesellschaftlichen Schaden.

Als Mobbing wird eine konfliktbelastete Kommunikation am Arbeitsplatz unter
Beschaftigten oder zwischen FUhrungskraften und Beschéftigten, aber auch
erganzende innerbehdrdliche Vorgange und Konflikte verstanden, bei denen
die Handlungs- und Entscheidungsfreiheit einer Person, ihre sozialen Bezie-
hungen, ihre Wirde und ihr soziales Ansehen sowie die Moglichkeit ihre Fa-
higkeiten sinnvoll in den Arbeitsprozess einzugliedern, Uber einen langeren
Zeitraum wiederholt und systematisch direkt oder indirekt angegriffen und
verletzt wird und diese Person dies als Diskriminierung empfindet. Ziel dieser
Angriffe ist die Ausgrenzung einer Person, ohne dass diese die Méglichkeit ei-
ner offenen und fairen Auseinandersetzung hat.

Wenn nachstehend von Mobbing die Rede ist, ist sexuelle Belastigung und
jegliche sonstige Diskriminierung - auch im Hinblick auf die Vorschriften des
Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes - inbegriffen.

Eine Auflistung typischer Mobbinghandlungen ist zur Verdeutlichung in der
Anlage 3 dieser Dienstvereinbarung enthalten.

Geltungsbereich

Diese Dienstvereinbarung gilt fur alle Beschéatftigten der Stadtverwaltung Sie-
gen einschliel3lich der Auszubildenden. Sie erstreckt sich zudem auf den Um-
gang mit betriebsfremdem Personal (z.B. Honorarkréafte, Teilnehmer/innen an
Arbeitsgelegenheiten und Beschaftigte von Fremdfirmen auf stadtischem bzw.
betriebseigenem Geléande).

Sie umfasst alle Dienststellen einschliel3lich der eigenbetriebsahnlichen Ein-
richtung.

Die Dienstvereinbarung ist anzuwenden, wenn Beschéftigte vermuten, auf-
grund von Mobbinghandlungen durch Vorgesetzte oder Kollegen/Kolleginnen
unter psychischen oder physischen Leidensdruck geraten zu sein. Gleiches
gilt bei schwerwiegenden Konfliktfallen, bei denen eine Abgrenzung zu Mob-
binghandlungen nicht eindeutig mdglich ist.

Daruber hinaus soll diese Dienstvereinbarung im Rahmen der Forderung und
Erhaltung positiver Arbeitsbedingungen und eines positiven Betriebsklimas
angewendet werden.
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4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

5.1

Unterstitzung der von Mobbing Betroffenen

Bei allen Konflikten sind die beteiligten Parteien aufgefordert, selbst in ge-
meinsamen Gesprachen eine Lésung zu erarbeiten.

Sehen Beschaftigte sich Mobbinghandlungen oder unlésbaren Konflikten (z.B.
in Form von Benachteiligungen, Belastigungen oder Schikanen) ausgesetzt,
so haben sie das Recht, sich - auf Wunsch vertraulich und ohne Sanktionen
oder nachteilige Wirkungen auf den beruflichen Werdegang beflrchten zu
mussen - an die unmittelbare Fuhrungskraft oder - soweit diese selbst beteiligt
ist - an die nachsthdhere Fuhrungskraft sowie an die Personalabteilung zu
wenden und sich zu beschweren.

Fuhrungskrafte im Sinne dieser Dienstvereinbarung sind Meister/innen,
Wachabteilungsleitungen, Arbeitsgruppenleitungen, Abteilungs-, Instituts-,
Fachbereichs- und Werkleitungen, Leitungskrafte von Sondereinrichtungen,
Beigeordnete sowie der Blrgermeister.

Daneben kénnen sich Betroffene auch jederzeit an andere Anlaufstellen, wie

Personalvertretung

Jugend- und Auszubildendenvertretung
Schwerbehindertenvertretung
Gleichstellungsstelle

Psychosozialer Fachdienst des AMZ
Konfliktbeauftragte/r

zur Beratung und Unterstitzung wenden.

Sucht eine Person bei den in Ziffer 4.3 genannten Anlaufstellen nur morali-
sche Unterstitzung oder will sie sich Uber mégliche Losungswege informieren,
wird die Vertraulichkeit der Informationen gegenuber Dritten gewabhrt.

Die Anlaufstellen kdnnen - sofern die Betroffenen zustimmen - einen ,Runden
Tisch” einberufen. Die Verantwortung fir die Konfliktlésung bleibt jedoch bei
den Vorgesetzten, soweit diese nicht selbst beteiligt sind.

Konfliktbeauftragte / Konfliktbeauftragter

Zur Beratung und Unterstlitzung der Beschatftigten, die sich Mobbinghandlun-
gen oder unsozialen Verhaltensweisen ausgesetzt sehen, benennt der Bur-
germeister im Einvernehmen mit dem Personalrat eine/einen Konfliktbeauf-
tragte/n. Die/der Konfliktbeauftragte aus dem Kreis stadtischer Beschaftigte
wird zunéachst fir die Dauer von drei Jahren bestellt, um die Einfihrung und
Anwendung der Dienstvereinbarung zu begleiten. Betroffene kdnnen sich bei
Bedarf an sie/ihn wenden.

Der Fachbereich 2 bzw. die in Ziffer 4.3 genannten Anlaufstellen sollen, sofern
die Betroffenen ihre Zustimmung erteilen, die/den Konfliktbeauftragte/n Uber
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5.2

6.1

6.2

bekannt gewordene Mobbinghandlungen oder unsoziale Verhaltensweisen
informieren.

Sie/Er hat folgende Aufgaben:

Beratung, Begleitung und Unterstiitzung von Betroffenen bei der Aufar-
beitung und Ldsung von Konflikt- und Mobbingsituationen;

Beratung von Fuhrungskraften bei der Analyse und Abwendung von Mob-
bingkonflikten;

Beratung der Beschwerdestelle.

Die/Der Konfliktbeauftragte ist auf Wunsch der Betroffenen zur Verschwiegen-
heit verpflichtet. Sie/Er ist nicht an fachliche Weisungen gebunden.

Die/Der Konfliktbeauftragte wird flr ihre/seine Tatigkeit in angemessenem
Umfang freigestellt. Eine Uberprifung des tatsachlichen Arbeitsaufwandes
wird ein Jahr nach Inkrafttreten dieser Dienstvereinbarung vorgenommen.

Die Verantwortung der Vorgesetzten

Die Vorgesetzten haben durch ihr Verhalten aktiv zu einem Arbeitsklima bei-
zutragen, in dem die personliche Integritat und die Wirde und Personlichkeit
aller Beschaftigten respektiert wird.

Jede/r Vorgesetzte tragt dafir Verantwortung, dass in dem ihr/ihm unterstell-
ten Bereich dieses Arbeitsklima geférdert, Konflikte konstruktiv bearbeitet und
unsoziales Verhalten sowie Mobbing nicht geduldet werden.

Die Erfullung dieser Aufgaben erfordert von den Vorgesetzten ein hohes Mal}
an Einfihlungsvermoégen und Konfliktfahigkeit.

Die Vorgesetzten sind daflr verantwortlich, dass eigenen Wahrnehmungen
und Hinweisen - sowohl von Betroffenen als auch durch Dritte - und Be-
schwerden zu beléstigendem oder verletzendem Verhalten oder Mobbing un-
verziglich nachgegangen wird. In Einzelgesprachen

geben sie den Betroffenen Beratung und Unterstutzung;
klaren sie den Sachverhalt, die Hintergriinde und Ursachen,;

weisen sie die betroffenen Personen auf die Zusammenhange und Folgen
von Belastigungen, Benachteiligungen und Mobbing und auf eventuelle
Sanktionen hin;

bieten sie an, den Konflikt gemeinsam und konstruktiv zu bearbeiten.
Hierbei kdnnen sie bei Bedarf Beratung und mit Zustimmung der Betroffenen

die Unterstitzung und Prozessbegleitung der/des Konfliktbeauftragten in An-
spruch nehmen. Daneben kénnen die Anlage 1 ,Checkliste Analyse” und An-
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6.3

6.4

6.5

6.6

lage 2 ,Checkliste Klarungsgesprach® dieser Dienstvereinbarung eine erste
Hilfestellung geben.

Sofern aufgrund der Einzelgesprache Bereitschaft zu einer einvernehmlichen
Losung zwischen den Konfliktparteien zu vermuten ist, entwickeln diese, un-
terstitzt und begleitet durch die Fihrungskraft und ggf. der/den Konfliktbeauf-
tragten, einvernehmliche Losungsmaoglichkeiten zur Beilegung des Konfliktes.
Diese werden mit den Betroffenen verbindlich festgeschrieben. Nach einem
von den Betroffenen festzulegenden Erprobungszeitraum wird gemeinsam
Uberprift, ob die getroffenen Mal3nahmen aus Sicht aller Beteiligten zur Kon-
fliktlosung gefiuhrt haben.

Fuhren Gesprache mit der Fuhrungskraft bzw. die ergriffenen Malihahmen
aus Sicht der Fuhrungskraft oder der Beteiligten nicht zum Erfolg, so kdnnen
sich diese schriftlich an die nachsthdhere Fuhrungskraft und/oder die Perso-
nalabteilung wenden. Die nachsthéhere Fuhrungskraft prift, ob die Personal-
abteilung einzubinden ist.

Die nachsthoheren Vorgesetzten unternehmen innerhalb von zwei Wochen
- ggf. unter Beteiligung der Personalabteilung - einen nochmaligen Versuch,
den Konflikt einvernehmlich zu I6sen. Die vereinbarten Malinahmen zur Kon-
fliktldsung sind schriftlich zu fixieren und ggf. der Personalabteilung mitzutei-
len. Scheitert auch der nochmalige Einigungsversuch, berat eine Beschwer-
destelle bestehend aus

einem/r Mitarbeiter/in der Personalabteilung
einem Mitglied der Personalvertretung
einer Mitarbeiterin der Gleichstellungsstelle
der/dem zustandigen Vorgesetzten
der/dem Konfliktbeauftragten

uber das weitere Vorgehen. Die Einberufung der Beschwerdestelle erfolgt
durch die Personalverwaltung.

Bei Bedarf kann die Beschwerdestelle weitere Personen/Fachleute beratend
hinzuziehen. Beispielhaft kbnnen dies die Vertrauensperson der Schwerbe-
hinderten, der Psychosoziale Fachdienst, der Betriebsarzt/die Betriebsarztin
oder der Amtsarzt/die Amtsérztin sein.

Vor Einleitung weiterer Schritte soll letztmals versucht werden, zwischen den
Konfliktparteien zu vermitteln.

Uber Informationen und Vorkommnisse, personliche Daten und Gesprache ist
von den am Verfahren Beteiligten absolutes Stillschweigen gegenuber Dritten
zu bewahren.

Alle diesbezuglichen Unterlagen sind datenschutzgerecht zu behandeln.
Samtliche einen Vorfall betreffenden Unterlagen sind nach Abschluss des
Verfahrens als vertrauliche Personalsache an die Personalabteilung zu geben.
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8.1

8.2

9.1

Eine Aufnahme in die Personalakte erfolgt nur in den Fallen, in denen Be-
schaftigte mit arbeits- oder dienstrechtlichen Sanktionen belegt wurden. Alle
tbrigen Unterlagen sind nach Ablauf von 15 Jahren zu vernichten.

Rolle und Rechte des Personalrates

Der Personalrat kann Mitglieder benennen, die als Ansprechpartner/innen fur
Konfliktparteien und von Mobbing Betroffenen zur Verfiigung stehen. Bei Kon-
flikt- und Vermittlungsgesprachen stehen sie auf Wunsch ebenfalls zur Verfu-
gung und nimmt an den Gespréchen teil.

Sanktionen

Mobbing stellt einen Verstol3 gegen den Arbeitsvertrag bzw. die Dienstpflich-
ten dar, ist eine Verletzung des Betriebsfriedens und verstol3t gegen geltende
Rechtsnormen. Mobbing kann auch Straftatbestande erfillen.

Der Arbeitgeber/Dienstherr ist im Rahmen seiner Firsorgepflicht verpflichtet,
gegen Vorgesetzte und Beschaftigte vorzugehen, die andere Vorgesetzte
und/oder Beschatftigte nachweislich belastigen, benachteiligen, durch Mobbing
in ihren Personlichkeitsrechten einschranken oder solches Verhalten dulden.
In Einzelfallen kdbnnen arbeitsrechtliche bzw. disziplinarrechtliche Konsequen-
zen die Folge sein.

Vorbeugende MalRnahmen

Die Schaffung und Erhaltung von positiven Arbeitsbedingungen, die Pflege
des Betriebsklimas und Mal3nahmen zur Personalentwicklung stehen in un-
mittelbarem Zusammenhang. Die nachfolgend beschriebenen vorbeugenden
Malinahmen sollen das Auftreten von Mobbing vermeiden bzw. das in dieser
Dienstvereinbarung beschriebene Verfahren bereits in einem frihen Stadium
zur Konfliktbewaltigung beitragen.

Im Rahmen der Foérderung eines partnerschaftlichen Arbeitsklimas sollen da-
her folgende Handlungsfelder genutzt werden:

Information

Innerbetrieblich werden die Beschaftigten regelméafllig zum Thema Mobbing
und dber ihre Rechte und Pflichten in diesem Zusammenhang informiert (z.B.
durch Versammlungen, schriftiche Informationen, Bekanntmachung von
Handlungs- und Hilfsmdglichkeiten). Art, Umfang und Haufigkeit werden ein-
vernehmlich zwischen der Dienststelle und dem Personalrat sowie dem/der
innerbetrieblichen Konfliktbeauftragten abgestimmit.
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9.2

9.3

9.4

Schulung/Fortbildung

Im internen Fortbildungsprogramm der Stadtverwaltung werden regelmafig
Fortbildungen fur alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie speziell fur Fih-
rungskrafte in den Themenfeldern Stress- und Konfliktbewaltigung, Zusam-
menarbeit, Gruppenprozesse, Mobbing sowie Kommunikation angeboten.
Dartber hinaus ist anzustreben, kostenneutrale Fortbildungsangebote zur
Thematik, z.B. des Gemeindeunfallversicherungsverband (GUVV), zukinftig
intensiver zu nutzen.

Fuhrungskrafte sind verpflichtet, an Schulungen zur Thematik ,Mobbing“ ver-
bindlich teilzunehmen. Der Nachweis solcher Schulungen gilt als ein Qualifi-
kationsmerkmal zur Besetzung von Fiuhrungspositionen.

Fur die/den Konfliktbeauftragten und die Mitglieder der Beschwerdestelle ist
die Teilnahme an Schulungen ebenfalls verpflichtend. Bei Bedarf sind Be-
schaftigte, die diese Thematik in besonderer Weise betrifft (z.B. Mitarbei-
ter/innen der Personalabteilung, des Personalrates, der Gleichstellungsstelle),
ebenfalls gehalten, die notwendigen Schulungen zu besuchen.

Forderung sozialer Kontakte

Zur Verbesserung des Betriebsklimas werden auf verschiedenen betrieblichen
Ebenen MalRnahmen zur Forderung sozialer Kontakte ausgebaut.
Hierzu gehoren beispielsweise

regelmalige Team-/Dienstbesprechungen, welche die Besonderheiten
von Teilzeit- und Schichtarbeit berticksichtigen;

abgestimmte Pausenzeiten;
Pflege der Betriebskultur (z.B. durch sportliche oder kulturelle Angebote).

Der Burgermeister wird Vorschlage zur Forderung sozialer Kontakte gemein-
sam mit dem Personalrat beraten und problemlésend/kooperativ Uber die Um-
setzung entscheiden.

Weitere MalRnahmen

Das Thema Arbeitsklima und Qualitdt der Zusammenarbeit wird in den
Gesprachsleitfaden zum Mitarbeitergespréach - MAG - aufgenommen.

Im Rahmen von Team-/Dienstbesprechungen soll regelmafdig das Thema
LArbeitsklima“ thematisiert werden.

Neue Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind, da sie mit den Gegebenheiten
im neuen Bereich nicht vertraut sind, besonders gefahrdet, ausgegrenzt zu
werden. Um die Integration zu férdern wird angeregt, dass Fiuhrungskréfte
Kolleginnen/Kollegen im Rahmen der Einarbeitung auch mit einer ,Paten-
schaft” fir neue Kolleginnen/Kollegen betrauen.
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10. Inkrafttreten

10.1 Diese Dienstvereinbarung tritt am Tage nach der Unterzeichnung in Kraft. Die
Dienstvereinbarung kann im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen gekun-
digt werden. Bis zum Abschluss einer neuen Dienstvereinbarung gelten die
Bestimmungen dieser Dienstvereinbarung weiter.

10.2 Die Dienstvereinbarung ist allen Beschéftigten bekannt zu machen. Neuen

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie Auszubildenden wird bei Einstellung
ein Exemplar der Dienstvereinbarung ausgehandigt.

Siegen, 06.09.2007

Fir die Dienststelle: Fir den Personalrat:
UlIf Stotzel Rolf Muller
Blrgermeister Vorsitzender
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Anlage 1
(fur Fuhrungskrafte, aber auch fur die eigene Analyse)

Checkliste Analyse

Wer ist wie beteiligt?

Wer schaut wem beim Konflikt Gber die Schulter?
(Hierarchie)

Geschichte des Konfliktes untersuchen.
(Parallelen zu friheren Konflikten untersuchen)

Motivation.
(Beweggriinde der Beteiligten untersuchen und klaren)

Eigene persodnliche Reaktion beobachten.
(Auf welcher Seite bin ich? Nehme ich zum Beispiel eine Abwehrreaktion ein?)

Immer die andere Seite befragen!
Tater = Opfer, Opfer = Tater
Rollenzuweisung nur eines Taters/Opfers ist nicht konfliktlésend und hilft nicht

weiter.

Funke
Ursache

Sachebene
Beziehungsebene
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Anlage 2
(fur die Moderation)

Checkliste Klarungsgesprach

1. Vorbereitung

Spielregeln abklaren:
z.B. Mandat fur Einschreiten bekommen, wenn das Gesprach abdriftet.

Auftrag klaren und beschreiben:
Moderationsfunktion = Mandat haben, Einverstandnis fur Gespréachsfih-
rung haben, Auftrag: Moderation, Ziel: Losung erarbeiten

zeitliche Begrenzung festlegen (ca. 1 Stunde)
2. Analysephase
W-Fragen stellen (offene Fragen): Was? Wie? Mit wem? Wo? usw.
=  Versuchen, die Hintergriinde aufzudecken
Zusammenhange und Hintergrinde bildhaft verdeutlichen
=  Visualisieren!

3. Lésungsphase

Der/die Moderator/Moderatorin sollte die Stille aushalten kénnen.
(Phase der Abstinenz! = keine eigenen Losungsvorschlage des Moderato-
ren, sondern Betroffene mussen Ideen entwickeln)

Aktiv fragen: Was kénnen Sie tun? (Ist Ihr Konflikt!) Kleine Schritte?

Losungen mussen so konkret wie moglich beschrieben werden.
=  Sehr eng steuern!
Nachfragen: Wie genau soll der Vorschlag umgesetzt werden?

Konkrete Vereinbarungen schriftlich fixieren.

Wenn keine Losungsvorschlage kommen, lediglich feststellen, dass keine
Lésung gefunden wurde und fragen ,Was nun?*“

4. Kontrolle

Nach 4 bis 8 Wochen nachfassen!

Sich bewusst machen: Weder die Analyse noch die Lésungen kénnen 100-%-ig sein.
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Anlage 3
(fir Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen und Fihrungskrafte)

Typische Mobbinghandlungen
(beispielhafte Aufzéhlungen)

1. Angriffe auf die Méglichkeit mich mitzuteilen

Die Fuhrungskraft und/oder Kollegen/Kolleginnen schrankt/schranken meine
Mdglichkeit ein, mich zu auRRern.

Ich werde standig unterbrochen.

Anschreien und lautes Schimpfen.

Standige Kritik an meiner Arbeit/standige Kritik am Privatleben.

Telefonterror.

Muandliche oder schriftliche Androhungen.

Kontaktverweigerung durch abwertende Blicke und Gesten/durch Andeutungen,
ohne dass etwas direkt angesprochen wird.

2. Angriffe auf die soziale Beziehung

Niemand spricht mehr mit mir.

Niemand l&sst sich von mir ansprechen.

Versetzung in einen Raum weitab von den Kollegen/Kolleginnen.
Den Kollegen/Kolleginnen wird verboten, mich anzusprechen.
Ich werde wie Luft behandelt.

3. Angriffe auf das soziale Ansehen

Hinter meinem Riicken wird schlecht Giber mich gesprochen.

Es werden Geruchte Uber mich verbreitet.

Ich werde lacherlich gemacht.

Mein Gang, meine Stimme, meine Gesten werden imitiert, um mich lacherlich zu
machen.

Ich werde verdachtigt, psychisch krank zu sein.

Ich soll zu einer psychiatrischen Untersuchung gezwungen werden.

Uber meine Behinderung, mein Privatleben oder meine Nationalitét wird sich lus-
tig gemacht.

Meine politische oder religitése Einstellung wird angegriffen.

Ich werde gezwungen, Arbeiten auszuftihren, die mein Selbstbewusstsein verlet-
zen.

Mein Arbeitsplatz wird in falscher oder krdnkender Weise beurteilt.

Meine Entscheidungen werden in Frage gestellt.

Mir werden obszéne Schimpfworte oder andere entwirdigende Ausdriicke nach-
gerufen.

Sexuelle Annaherung und verbale Angebote.

4, Angriffe auf die Qualitat der Berufs- und Lebenssituation

Ich erhalte keine Arbeitsaufgaben zugewiesen.

Ich erhalte sinnlose Aufgaben.

Ich erhalte Aufgaben, die weit unter meinem Kénnen liegen.
Ich erhalte standig neue Aufgaben.
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Ich erhalte Aufgaben, die meine Qualifikation tbersteigen, um mich zu diskrimi-
nieren.

Ich erhalte krankende Arbeitsaufgaben.

Sabotageakte.

5. Angriffe auf die Gesundheit

Zwang zu gesundheitsschadlichen Aufgaben.

Androhung korperlicher Gewalt.

Anwendung leichter Gewalt, z.B. um jemanden einen ,Denkzettel” zu verpassen.
Korperliche Misshandlung.

Jemand verursacht Kosten fur mich, die mir schaden.

Jemand richtet physischen Schaden im Heim und am Arbeitsplatz an.

Sexuelle Handgreiflichkeiten.

Seite 12



	Präambel
	1. Grundsätze
	2. Begriffsbestimmungen
	3. Geltungsbereich
	4. Unterstützung der von Mobbing Betroffenen
	5. Konfliktbeauftragte / Konfliktbeauftragter
	6. Die Verantwortung der Vorgesetzten
	7. Rolle und Rechte des Personalrates
	8. Sanktionen
	9. Vorbeugende Maßnahmen
	9.1 Information
	9.2 Schulung/Fortbildung
	9.3 Förderung sozialer Kontakte
	9.4 Weitere Maßnahmen

	10. Inkrafttreten
	Anlage 1: Checkliste Analyse
	Anlage 2: Checkliste Klärungsgespräch
	Anlage 3: Typische Mobbinghandlungen

